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Staatlich anerkannte Weiterbildung zur 
 

 
Fachkraft Frühe Hilfen/ Familienhebamme 
Fachkraft Frühe Hilfen/ Familiengesundheitspflege 
 
 

Die interdisziplinäre Weiterbildung für Fachkräfte aus dem 

Gesundheitswesen besteht aus einem Curriculum von 400 Theoriestunden.    
Zusätzlich zu den Seminaren sind eine Facharbeit und 5 Praxisberichte anzufertigen sowie 
eine mündliche und schriftliche Prüfung abzulegen.  

Ein weiterer Bestandteil ist die dokumentierte Teilnahme an regionalen 
Intervisionsgruppen mit einem Umfang von mindestens 28 Stunden. 

Weiterhin ist ein Praktikum in der aufsuchenden Tätigkeit mit mindestens 20 Stunden 
zu absolvieren. 

Durch die Weiterbildung wird die geschützte Berufsbezeichnung 
Fachkraft Frühe Hilfen/ Familienhebamme  
Fachkraft Frühe Hilfen/ Familiengesundheitspflege erworben. 

 
 

INHALTE  

 
 Rechtsgrundlagen 
 Freiberuflichkeit 
 Professionelle Beziehungsgestaltung / Familienstrukturen 
 Kenntnisse in der Kinder- und Jugendhilfe 
 Psychosoziale und sozialpädagogische Grundkenntnisse 

 Gesundheitsförderung 

 Kinderschutz 

 

TERMINE des Kurses 12 / 2609-009W 

 

Kursbeginn:  21.09.2026; Kursende: 13.06.2028 (weitere Termine siehe Auflistung) 

 

Der Unterricht findet als Blockunterricht einmal im Monat statt; 

ausgenommen sind die niedersächsischen Ferien 

Montag – Mittwoch 09:00 – 16:30 Uhr in der DIAKOVERE Akademie  
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Zeitplan Termine Kurs 12 / 2609 - 009W 

KOSTEN 

Die Kosten für den Kurs belaufen sich auf: 2650,00 €*

Die Summe ist in 2 Raten zu begleichen: 

1. Zahlungstermin: 21.09.2026 - 1325,00 €

2. Zahlungstermin: 21.09.2027 - 1325,00 €
*Zzgl. einer Prüfungsgebühr, die von vom Niedersächsischen Landesamt für Soziales, Jugend und

Familie erhoben wird

Im Falle einer Nachprüfung fallen pro Prüfungsteil 380,- € Gebühren an.

Die Weiterbildung kann mittels Aufstiegs-BAföG gefördert werden.  

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aufstiegs-bafoeg.de oder bei der 
DIAKOVERE Akademie

http://www.aufstiegs-bafoeg.de/
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Curriculum 

  Staatlich anerkannte Weiterbildung zum Führen der geschützten

Berufsbezeichnung Fachkraft Frühe Hilfen 

Die staatlich anerkannte interdisziplinäre Weiterbildung für Fachkräfte aus dem 
Gesundheitswesen besteht aus einem Curriculum von 400 theoretischen Unterrichtstunden, 
die in Präsenz unterrichtet werden.  

Die Weiterbildung soll die Teilnehmenden qualitätsgesichert dazu befähigen Familien, d.h. 
Mütter, Väter, Partner und Kinder, die durch medizinisch-soziale oder psychosoziale 
Belastungen gefährdet sind, in Gesundheitsförderung, Prävention und Motivation zur 
Selbsthilfe zu beraten und zu betreuen. 

Die Teilnehmenden werden die Weiterbildung berufsbedingt mit unterschiedlichen 
Wissensständen und Erfahrungen beginnen. Soweit es vor dem Hintergrund der Zielsetzung 
der Weiterbildung erforderlich ist, wird hierauf didaktisch in den verschiedenen 
Unterrichtsblöcken reagiert. Um den Besonderheiten der beruflichen Grundvoraussetzungen 
zu entsprechen, wird bedarfsorientiert unterrichtet. 

Berufsbezeichnung: 

staatlich anerkannte 
Fachkraft Frühe Hilfen/ Familienhebamme 
Fachkraft Frühe Hilfen/Familiengesundheitspflege 

Um die Berufsbezeichnung staatlich anerkannte Fachkraft Frühe Hilfen zu erlangen, müssen 
insgesamt 400 Stunden in Präsenz absolviert werden. 
Es muss eine schriftliche und mündliche Prüfung abgelegt, sowie eine Facharbeit erstellt 
werden. 

Praktikum + 5 Praxisberichte erstellen 

Es ist parallel zur Weiterbildung ein Praktikum im Bereich der Frühen Hilfen von mindestens 
20 Stunden durchzuführen, dass es möglich macht, Eindrücke aus der praktischen Arbeit der 
Fachkräfte zu gewinnen und daraus die Möglichkeit zu entwickeln, eine Facharbeit und 
zusätzlich 5 Praxisberichte zu schreiben. 

Diese praktische Arbeit soll in Form von aufsuchender Arbeit in Familien stattfinden. 
Empfehlenswert ist eine Hospitation bei bereits aufsuchend tätigen Fachkräften Frühe Hilfen 
Dies soll der Reflexion über die besonderen sozialmedizinischen und/ oder psychosozialen, 
zielgruppen-spezifischen Bedürfnisse dienen. Weitere Möglichkeiten für eine zusätzliche 
Hospitation sind Tätigkeiten in ambulanten Einrichtungen (z.B. Einrichtungen der ambulanten 
Eltern-Kind-Betreuung, ambulante Einrichtungen der Betreuung von Früh- und Neugeborenen, 
Sozialpädiatrische Zentren o.ä.). 
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Intervisionsgruppen 

Eine Teilnahme an regionalen Intervisionsgruppen (gebildet aus dem jeweiligen Kurs) 
mit mindestens 28 Stunden ist erwünscht. Es sind Protokolle über die Treffen 
anzufertigen. 

  Stattliche Anerkennung und Prüfungsteile: 

Facharbeit (1) 

Über einen begleiteten oder eigenen Fall aus den Frühen Hilfen wird eine reflektierende 
Beschreibung als Facharbeit angefertigt. 

In der Facharbeit sind der Verlauf und das Ergebnis einer Betreuung/ Hospitation zu 
dokumentieren und im Hinblick auf die Tätigkeiten der Fachkräfte mit denen in der 
Weiterbildung gewonnenen Erkenntnissen zu reflektieren. Es muss die Zusammenarbeit mit 
Ämtern, Einrichtungen sowie anderen Berufsgruppen dargestellt werden. 

Schriftliche (2) und Mündliche Prüfung (3) 

Die weiteren Prüfungsleistungen bestehen aus einer Klausur (3 Stunden) und einer 
mündlichen Prüfung (30 Minuten)  

Sollten die Prüfungsteile (1-3) nicht bestanden werden, können diese einmalig an den 
Prüfungsterminen des nachfolgenden Kurses wiederholt werden. 

Erst wenn alle drei Prüfungsteilen erfolgreich bestanden sind, kann die Berufserlaubnis vom 
Landesprüfungsamt Niedersachsen erteilt werden. 

Fehlzeiten 

Zum Erlangen der Berufsbezeichnung dürfen die Teilnehmenden an maximal 10 % der 
Theoriestunden fehlen. 10% sind 40 Unterrichtsstunden, dies entspricht insgesamt 5 Tagen 
Unterricht. 

Zugangsvoraussetzung: 

Die Zugangsvoraussetzung für die Teilnahme erfüllt, wer berechtigt ist, die Berufsbezeichnung 
Hebamme zu führen und zwei Jahre lang als Hebamme oder Entbindungspfleger tätig war. 
Die Zugangsvoraussetzungen erfüllt ebenfalls, wer berechtigt ist, eine der in § 1 Abs.1, § 58 
Abs.1,2 und § 64 PflBG genannten Berufsbezeichnungen zu führen und mindestens zwei 
Jahre in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege bei Kindern bis zu einem Alter von 5 
Jahren tätig war. 

Berufe nach dem Pflegeberufegesetz § 64 sind: 
Kinderkrankenschwestern/-pfleger, Krankenschwestern/-pfleger, Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen/-pfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenschwestern/-pfleger sowie 
Pflegefachfrau/-mann mit dem Zusatz Pädiatrie und Pflegefachfrau/-mann. 
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Anerkennung durch das Land Niedersachen: 

Für die Anerkennung der Weiterbildung ist das Niedersächsische Landesamt für Soziales und 
Familie zuständig. Deren Anerkennung der Weiterbildung führt zu der Berechtigung zum 
Führen der geschützten Berufsbezeichnung Fachkraft Frühe Hilfen/ Familienhebamme/ 
Familienentbindungspfleger; Fachkraft Frühe Hilfen/ Familiengesundheitspflege 
Rechtsgrundlage: Berufsbezeichnungs- und WeiterbildungsG vom 16.12.1999 (Nds. GVBl. 
S.426 iVm der VO über die Weiterbildung in Gesundheitsberufen vom 18.03.2002 (Nds. GVBl 
S.86 mehrfach und zuletzt geändert in der VO vom 24.11.2021 (Nds. GVBl Nr.44/2021) 

 

 

 

  Anmeldung: 
 
  Für die Anmeldung wird benötigt: 
 

 Beglaubigte Kopie der Examensurkunde zum Gesundheitsberuf 

 Arbeitszeugnis/ Bescheinigungen vom Arbeitgeber/ Gesundheitsamt (freiberufliche 
Hebammen) über die Berufstätigkeit im examinierten Gesundheitsberuf, (siehe 
Zugangsvoraussetzungen) 

 Ausgefülltes und unterschriebenes Anmeldeformular der DIAKOVERE Akademie 

   
 
Alles zusammen senden Sie bitte per Post an die: 
 
DIAKOVERE Akademie 
Weiterbildung Frühe Hilfen 
Anna-von-Borries-Straße 1-7 
30625 Hannover 

 
 
 

  Für weitere Fragen stehen Ihnen: 
 
 
  Ann-Kathrin Otte -  Leitung der Weiterbildung  
 
  Telefon: 0511-5354-666 
  Ann-Kathrin.Otte@diakovere.de 
 
  Sebastian Neuner – Verwaltung der Weiterbildung 
  Telefon: 0511-5354-623 
  Sebastian.Neuner@diakovere.de  
 
DIAKOVERE Akademie / Frühe Hilfen 
Anna-von-Borries-Straße 1-7 

  30625 Hannover 
  www.diakovere-akademie.de 
    
   zur Verfügung. 

 
   

mailto:Ann-Kathrin.Otte@diakovere.de
mailto:Sebastian.Neuner@diakovere.de
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 F-AKD-076 (03/20) 

 
 

ANMELDUNG ZUR WEITERBILDUNG: 2609-009W 

„FACHKRAFT FRÜHE HILFEN“ 

 

  Eine beglaubigte Kopie der Berufsurkunde liegt bei 
 
  Eine Bescheinigung über die 2-jährige Berufstätigkeit liegt bei 

2609-009W 

Weiterbildung Fachkraft „Frühe Hilfen“ 
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